
Ausländisches Tarifrecht.

I. Nordamerika und Rußland”.

Von Dr. PAvuL WoHr, Abteilungsleiter bei der internationalen Handelskammer, Paris.

Nordamerika.

I. Die rechtlichen Grundlagen des Tarifvertrages sind in Amerika ähnlich wie in

England. Unter Amerika sollen hier nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch

Kanada verstanden werden. In beiden Gebieten ist das alte, aus England übernom-

mene Recht maßgebend, in beiden Gebieten werden Präjudizien beachtet, und die

gleichartige wirtschaftliche Organisation, die sich insbesondere in der Zusammen-

‘assung der kanadischen und der U. S. A.-Gewerkschaften auswirkt, schafft eine

zemeinsame Grundlage.
In Amerika gibt es ebenso wie in England kein Tarifvertragsgesetz: weder

ı.n Kanada noch in den Vereinigten Staaten, im Bund oder in den Bundesrepubliken.

Es kommen demnach nur die allgemeinen Rechtsquellen zur Anwendung. Das
sind: das Gesetzesrecht — statute law, das gemeine Gewohnheitsrecht — common

law und das Billigkeitsrecht-Justizrecht — equity law. Auch im common law ist das

Recht des Tarifvertrages nicht festgelegt. Die Judikatur, aus der sich für neue Tat-

bestände neues common law zu bilden pflegt, hat noch keinen einheitlichen Rahmen

srgeben. Das equity law aber gilt stets nur für einzelne Rechtsinstitute, ist keiner

allgemeinen Anwendung fähig und kann auch, trotz der ihm eigenen Elastizität, auf
ien Tarifvertrag nicht angewandt werden. ;

Die Ausbildung eines einheitlichen Tarifrechts durch die Judikatur wird besonders

durch die eigenartige staatsrechtliche Struktur Nordamerikas verhindert. Die Bun-

desgesetzgebung der Union hat nur geringe Zuständigkeit, der überwiegende Teil
des Rechts ist Bundesstaatenrecht und meist in jedem einzelnen Staat verschieden.

Dementsprechend auch der Rechtsschutz. Überall dort, wo es sich um einen Ver-

stoß gegen das Recht eines Bundesstaates handelt oder um die Anwendung bundes-

staatlichen Rechts, sind ausschließlich die Gerichte des Bundesstaates maßgebend,
und nur, wenn ein Verfassungsgrundsatz verletzt wird oder ein Bundesgesetz, kann
ein Bundesgericht tätig werden. Die Gerichte der Bundesstaaten sind aher nicht
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